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Prozessbegleitung; Nachtragsförderung für den Zeitraum 

vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Unter Hinweis auf den Förderungsvertrag vom 11. Februar 2025 gewährt das 

Bundesministerium für Justiz der Prozessbegleitungseinrichtung „Gewaltschutzzen
trum 

Niederösterreich, Verein für Gewaltprävention, Opferschutz und Opferhilfe, Grenzga
sse 

11/4, 3100 St. Pölten, für die Durchführung psychosozialer und juristischer 

Prozessbegleitung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis 30. September 2025 eine 

weitere Subvention in der Höhe von 77.964,10 Euro (in Worten: 

siebenundsiebzigtausendneunhundertvierundsechzig 10/100 Euro). 

Der Punkt Ill) des Förderungsvertrages vom 11. Februar 2025 wird daher wie folgt 

abgeändert: 

Die Förderung besteht -— neben der bereits gewährten Förderung in der Höhe von 

819.000,00 Euro - in einer weiteren Geldzuwendung privatrechtlicher Art in Hö
he von 

77.964,10 Euro. 

Die übrigen Punkte des Förderungsvertrages vom 11. Februar 2025 bleiben unverän
dert.



Zum Einve.ständnis ersucht das Bundesministerium für Justiz ein unterferti tes
Pa ierexem lar dieses Schreibens binnen 14 Ta en auf dem Postwe an" das
Bundesministerium für Justiz AbteHun (114 zu retournieren.

Mit freundlichen Grüßen

3. Dezember 2025

Für die Bundesministerin:

Mag. Franz Riegler, MAS
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